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3 8 0 . Übereinkommen über Spezialmissionen samt Fakultativprotokoll über die obligatorische Beilegung
von Streitigkeiten
(NR: GP XVI RV 702 AB 855 S. 97. BR: AB 1867 S. 378.)

380.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Fakultativprotokoll wird genehmigt.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER
SPEZIALMISSIONEN

Die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens

eingedenk der besonderen
Behandlung, die Spezialmissionen
stets zuteil geworden ist,

im Bewußtsein der in der Sat-
zung der Vereinten Nationen
verkündeten Ziele und Grund-
sätze in bezug auf die souveräne
Gleichheit der Staaten, die Wah-
rung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit sowie
die Förderung freundschaftlicher
Beziehungen und Zusammenar-
beit zwischen den Staaten,

eingedenk der Bedeutung, die
der Frage der Spezialmissionen
im Verlaufe der Konferenz der
Vereinten Nationen über diplo-
matischen Verkehr und diploma-
tische Immunitäten sowie in der
von der Konferenz am 10. April
1961 angenommenen Entschlie-
ßung Nr. I zuerkannt worden ist,

in Anbetracht dessen, daß die
Konferenz der Vereinten Natio-
nen über diplomatischen Verkehr
und diplomatische Immunitäten
das Wiener Übereinkommen über
diplomatische Beziehungen an-
nahm, das am 18. April 1961 zur
Unterzeichnung aufgelegt wor-
den ist,
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in Anbetracht dessen, daß die
Konferenz der Vereinten Natio-
nen über konsularische Beziehun-
gen das Wiener Übereinkommen
über konsularische Beziehungen
annahm, das am 24. April 1963
zur Unterzeichnung aufgelegt
worden ist,

in der Überzeugung, daß ein
internationales Übereinkommen
über Spezialmissionen diese bei-
den Übereinkommen ergänzen
und zur Förderung freundschaft-
licher Beziehungen zwischen den
Nationen, ungeachtet ihrer Ver-
fassungs- und Gesellschaftsord-
nungen beitragen würde,

in der Erkenntnis, daß die für
Spezialmissionen vorgesehenen
Privilegien und Immunitäten
nicht dem Zweck dienen, Einzel-
personen zu bevorzugen, sondern
den Spezialmissionen als Vertre-
tungen von Staaten die wirksame
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu
gewährleisten,

unter Bekräftigung des Grund-
satzes, daß für Fragen, die nicht
durch dieses Übereinkommen
geregelt sind, weiterhin die
Regeln des Völkergewohnheits-
rechtes gelten

haben folgendes vereinbart:

A r t i k e l 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieses Über-
einkommens bedeutet

a) „Spezialmission" eine einen
Staat vertretende zeitwei-
lige Mission, die von diesem
Staat in einen anderen Staat
mit Zustimmung desselben
entsandt wird, um mit ihm
bestimmte Fragen zu behan-
deln oder in bezug auf ihn
eine bestimmte Aufgabe zu
erfüllen;

b) „ständige diplomatische
Mission" eine diplomatische
Mission im Sinn des Wiener
Übereinkommens über di-
plomatische Beziehungen;

c) „konsularische Vertretung"
jedes Generalkonsulat,
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Konsulat, Vizekonsulat und
jede Konsularagentur;

d) „Leiter einer Spezialmis-
sion" die Person, die vom
Entsendestaat beauftragt ist,
in dieser Eigenschaft tätig
zu sein;

e) „Vertreter des Entsende-
staates in der Spezialmis-
sion" jede Person, der der
Entsendestaat diese Eigen-
schaft verliehen hat;

f) „Mitglieder der Spezialmis-
sion" den Leiter der Spe-
zialmission, die Vertreter
des Entsendestaates in der
Spezialmission und die Mit-
glieder des Personals der
Spezialmission;

g) „Mitglieder des Personals
der Spezialmission" die
Mitglieder des diplomati-
schen Personals, des Ver-
waltungs- und technischen
Personals und des dienstli-
chen Hauspersonals der
Spezialmission;

h) „Mitglieder des diplomati-
schen Personals" die Mit-
glieder des Personals der
Spezialmission, die für die
Zwecke der Spezialmission
Diplomatenstatus besitzen;

i) „Mitglieder des Verwal-
tungs- und technischen Per-
sonals" die im Verwal-
tungs- und technischen
Dienst der Spezialmission
beschäftigten Mitglieder
ihres Personals;

j) „Mitglieder des dienstlichen
Hauspersonals" die Mitglie-
der des Personals der Spe-
zialmission, die von ihr als
Haushaltskräfte oder für
ähnliche Arbeiten beschäf-
tigt werden;

k) „Privates Personal" Perso-
nen, die ausschließlich in
den privaten Diensten der
Mitglieder der Spezialmis-
sion beschäftigt werden.
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A r t i k e l 2

Entsendung einer Spezialmission

Ein Staat kann eine Spezialmis-
sion in einen anderen Staat mit
dessen vorheriger Zustimmung
entsenden; die Zustimmung ist
auf diplomatischem oder auf
einem anderen vereinbarten oder
für beide Seiten annehmbaren
Weg einzuholen.

A r t i k e l 3

Aufgaben einer Spezialmission

Die Aufgaben einer Spezial-
mission sind vom Entsende- und
Empfangsstaat im gegenseitigen
Einvernehmen festzulegen.

A r t i k e l 4

Entsendung derselben Spezialmis-
sion in zwei oder mehrere Staaten

Ein Staat, der dieselbe Spezial-
mission in zwei oder mehrere
Staaten zu entsenden wünscht,
hat dies jedem Empfangsstaat bei
Einholung seiner Zustimmung
mitzuteilen.

A r t i k e l 5

Entsendung einer gemeinsamen
Spezialmission durch zwei oder

mehrere Staaten

Zwei oder mehrere Staaten, die
in einen anderen Staat eine
gemeinsame Spezialmission zu
entsenden wünschen, haben dies
dem Empfangsstaat bei Einho-
lung seiner Zustimmung mitzutei-
len.

A r t i k e l 6

Entsendung von Spezialmissionen
durch zwei oder mehrere Staaten
zur Behandlung einer Frage von

gemeinsamem Interesse

Zwei oder mehrere Staaten
können, sofern nach Artikel 2 die
Zustimmung des betreffenden
Staates eingeholt worden ist, zur
gleichen Zeit je eine Spezialmis-
sion in einen anderen Staat ent-
senden, damit diese Missionen
mit Genehmigung aller dieser
Staaten zusammen eine Frage
behandeln, die für sie alle von
gemeinsamem Interesse ist.
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A r t i k e l 7

Fehlen diplomatischer oder kon-
sularischer Beziehungen

Die Entsendung oder der Emp-
fang einer Spezialmission setzen
das Bestehen diplomatischer oder
konsularischer Beziehungen nicht
voraus.

A r t i k e l 8

Ernennung der Mitglieder der
Spezialmission

Vorbehaltlich der Artikel 10,
11 und 12 kann der Entsendestaat
die Mitglieder der Spezialmission
nach freiem Ermessen ernennen,
nachdem er dem Empfangsstaat
alle erforderlichen Angaben über
den Umfang und die Zusammen-
setzung der Spezialmission sowie
besonders die Namen und
Bezeichnungen der Personen, die
er zu ernennen beabsichtigt, über-
mittelt hat. Der Empfangsstaat
kann die Aufnahme einer Spezial-
mission verweigern, die einen von
ihm angesichts der Umstände und
Verhältnisse im Empfangsstaat
sowie der Bedürfnisse der betref-
fenden Mission als nicht ange-
messen betrachteten Umfang auf-
weist. Er kann auch ohne Angabe
von Gründen jede beliebige Per-
son als Mitglied der Spezialmis-
sion ablehnen.

A r t i k e l 9

Zusammensetzung der Spezialmis-
sion

(1) Eine Spezialmission hat aus
einem oder mehreren Vertretern
des Entsendestaates zu bestehen,
aus deren Reihen dieser einen
Leiter ernennen kann. Sie kann
ferner diplomatisches Personal,
Verwaltungs- und technisches
Personal sowie dienstliches Haus-
personal umfassen.

(2) Falls Mitglieder einer stän-
digen diplomatischen Mission
oder konsularischen Vertretung
im Empfangsstaat in eine Spezial-
mission eingegliedert werden,
dann behalten sie zusätzlich zu
den durch dieses Übereinkom-
men gewährten Privilegien und
Immunitäten die Privilegien und
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Immunitäten, die ihnen als Mit-
glieder ihrer ständigen diplomati-
schen Mission oder konsulari-
schen Vertretung zustehen.

Artikel 10

Staatsangehörigkeit der Mitglie-
der der Spezialmission

(1) Die Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
und die Mitglieder ihres diploma-
tischen Personals sollen grund-
sätzlich Angehörige des Entsen-
destaates sein.

(2) Angehörige des Empfangs-
staates dürfen nur mit dessen
Zustimmung, die jederzeit wider-
rufen werden kann, zu Mitglie-
dern einer Spezialmission ernannt
werden.

(3) Der Empfangsstaat kann
sich das im Absatz 2 vorgesehene
Recht in bezug auf Angehörige
eines dritten Staates vorbehalten,
die nicht gleichzeitig Angehörige
des Entsendestaates sind.

A r t i k e l 11

Notifizierungen

(1) Dem Ministerium für Aus-
wärtige Angelegenheiten oder
einer anderen, in gegenseitigem
Einvernehmen bestimmten Be-
hörde des Empfangsstaates ist
folgendes zu notifizieren:

a) die Zusammensetzung der
Spezialmission sowie jegli-
che spätere Änderungen in
derselben;

b) die Ankunft und die endgül-
tige Abreise von Mitglie-
dern der Mission sowie die
Beendigung ihrer dienstli-
chen Tätigkeit bei der Mis-
sion;

c) die Ankunft und die endgül-
tige Abreise aller Personen,
die ein Mitglied der Mission
begleiten;

d) die Anstellung und die Ent-
lassung von im Empfangs-
staat ansässigen Personen
als Mitglieder der Mission
oder als privates Personal;

e) die Ernennung des Leiters
der Spezialmission oder
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mangels eines solchen des
im Artikel 14 Absatz 1
angeführten Vertreters so-
wie jedes Stellvertreters für
dieselben;

f) die örtliche Lage der von
der Spezialmission benütz-
ten Räumlichkeiten und der
privaten Unterkünfte, de-
nen nach Artikeln 30, 36
und 39 Unverletzlichkeit
zukommt, sowie alle sonsti-
gen zur Identifizierung sol-
cher Räumlichkeiten und
Unterkünfte erforderlichen
Angaben.

(2) Die Ankunft und die end-
gültige Abreise sind im voraus zu
notifizieren, sofern dies nicht
unmöglich ist.

A r t i k e l 12

Personen, die zur persona non
grata oder als nicht genehm

erklärt werden
(1) Der Empfangsstaat kann

dem Entsendestaat jederzeit ohne
Angabe von Gründen notifizie-
ren, daß ein Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
oder ein Mitglied ihres diplomati-
schen Personals p e r s o n a
n o n g r a t a oder daß ein ande-
res Mitglied des Personals der
Mission ihm nicht genehm ist. In
diesen Fällen hat der Entsende-
staat die betreffende Person ent-
weder abzuberufen oder ihre
Tätigkeit bei der Mission zu
beenden. Eine Person kann als
n o n g r a t a oder nicht genehm
erklärt werden, bevor sie im
Hoheitsgebiet des Empfangsstaa-
tes eintrifft.

(2) Weigert sich der Entsende-
staat oder unterläßt er es inner-
halb einer angemessenen Frist,
seinen Verpflichtungen auf
Grund des Absatzes 1 nachzu-
kommen, so kann der Empfangs-
staat es ablehnen, die betreffende
Person als Mitglied der Spezial-
mission anzuerkennen.

A r t i k e l 13

Beginn der Tätigkeit einer Spe-
zialmission

(1) Die dienstliche Tätigkeit
einer Spezialmission beginnt,
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sobald die Mission mit dem Mini-
sterium für Auswärtige Angele-
genheiten oder einer anderen, in
gegenseitigem Einvernehmen be-
stimmten Behörde des Empfangs-
staates amtlich Verbindung auf-
nimmt.

(2) Der Beginn der dienstlichen
Tätigkeit einer Spezialmission
hängt nicht von der Einführung
der Mission durch die ständige
diplomatische Mission des Ent-
sendestaates oder von der Über-
reichung der Beglaubigungs-
schreiben oder Vollmachten ab.

A r t i k e l 14

Befugnis zur Vertretung der Spe-
zialmission

(1) Der Leiter der Spezialmis-
sion oder, wenn der Entsende-
staat einen solchen nicht ernannt
hat, einer der vom Entsendestaat
bestellten Vertreter desselben ist
befugt, im Namen der Spezial-
mission tätig zu sein und Mittei-
lungen an den Empfangsstaat zu
richten. Der Empfangsstaat hat
die Spezialmission betreffende
Mitteilungen entweder unmittel-
bar oder über die ständige diplo-
matische Mission an den Leiter
der Spezialmission oder, wenn
ein solcher nicht vorhanden ist,
an den oben bezeichneten Vertre-
ter zu richten.

(2) Ein Mitglied der Spezial-
mission kann jedoch vom Entsen-
destaat, vom Leiter der Spezial-
mission oder, wenn ein solcher
nicht vorhanden ist, von dem im
Absatz 1 erwähnten Vertreter
ermächtigt werden, den Leiter
der Spezialmission oder den vor-
genannten Vertreter zu vertreten
oder bestimmte Handlungen im
Namen der Mission zu setzen.

A r t i k e l 15

Behörde des Empfangsstaates, mit
der die Amtsgeschäfte zu führen

sind

Alle Amtsgeschäfte, mit deren
Wahrnehmung gegenüber dem
Empfangsstaat der Entsendestaat
die Spezialmission beauftragt,
sind mit dem oder über das Mini-
sterium für Auswärtige Angele-
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genheiten oder mit einer anderen,
in gegenseitigem Einvernehmen
bestimmten Behörde des Emp-
fangsstaates zu führen.

A r t i k e l 16

Vorschriften über die Rangfolge

(1) Treffen zwei oder mehrere
Spezialmissionen im Hoheitsge-
biet des Empfangsstaates oder
eines dritten Staates zusammen,
so bestimmt sich, wenn eine
besondere Vereinbarung hierüber
nicht vorhanden ist, die Rang-
folge der Missionen nach der
alphabetischen Reihenfolge der
Namen der Staaten, die von dem
Protokoll des Staates verwendet
werden, in dessen Hoheitsgebiet
die Missionen zusammentreffen.

(2) Die Rangfolge zwischen
zwei oder mehreren Spezialmis-
sionen, die bei einem feierlichen
oder förmlichen Anlaß zusam-
mentreffen, regelt sich nach dem
in dem Empfangsstaat geltenden
Protokoll.

(3) Die Rangfolge zwischen
den Mitgliedern derselben Spe-
zialmission ist diejenige, die dem
Empfangsstaat oder dem dritten
Staat, in dessen Hoheitsgebiet
zwei oder mehrere Spezialmissio-
nen zusammentreffen, notifiziert
wird.

A r t i k e l 17

Sitz der Spezialmission

(1) Spezialmissionen haben
ihren Sitz an dem von den betref-
fenden Staaten vereinbarten Ort.

(2) Mangels einer Vereinba-
rung hat die Spezialmission ihren
Sitz an dem Ort, an dem sich das
Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten des Empfangs-
staates befindet.

(3) Übt die Spezialmission ihre
Tätigkeit an verschiedenen Orten
aus, dann können die betreffen-
den Staaten vereinbaren, daß sie
mehrere Sitze hat, unter denen
sie einen als Hauptsitz auswählen
können.

276
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A r t i k e l 18

Zusammentreffen von Spezialmis-
sionen im Hoheitsgebiet eines

dritten Staates

(1) Spezialmissionen von zwei
oder mehreren Staaten dürfen im
Hoheitsgebiet eines dritten Staa-
tes nur nach Einholung der aus-
drücklichen Zustimmung dieses
Staates zusammentreffen, und
dieser ist berechtigt, die Zustim-
mung zu widerrufen.

(2) Der dritte Staat kann bei
Erteilung seiner Zustimmung
Bedingungen stellen, die von den
Entsendestaaten einzuhalten sind.

(3) Der dritte Staat übernimmt
gegenüber den Entsendestaaten
die Rechte und Pflichten eines
Empfangsstaates in dem bei Ertei-
lung seiner Zustimmung angege-
benen Ausmaß.

A r t i k e l 19

Recht der Spezialmission, Flagge
und Hoheitszeichen des Entsende-

staates zu führen

(1) Spezialmissionen sind
berechtigt, die Flagge und das
Hoheitszeichen des Entsende-
staates an den von der Mission
benützten Räumlichkeiten und
bei Dienstfahrten an ihren Beför-
derungsmitteln zu führen.

(2) Bei der Ausübung des auf
Grund dieses Artikels eingeräum-
ten Rechtes ist den Gesetzen,
Vorschriften und Gebräuchen des
Empfangsstaates Rechnung zu
tragen.

A r t i k e l 20

Ende der Tätigkeit einer Spezial-
mission

(1) Die Tätigkeit einer Spezial-
mission endet unter anderem

a) auf Grund einer Vereinba-
rung zwischen den betref-
fenden Staaten;

b) mit Erfüllung der Aufgabe
der Spezialmission;

c) mit Ablauf der für die Spe-
zialmission festgesetzten
Frist, sofern diese nicht aus-
drücklich verlängert wird;
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d) auf Grund einer Notifizie-
rung des Entsendestaates,
daß dieser die Spezialmis-
sion beendet oder zurück-
beruft;

e) auf Grund einer Notifizie-
rung des Empfangsstaates,
daß dieser die Spezialmis-
sion als beendet ansieht.

(2) Der Abbruch der diplomati-
schen oder konsularischen Bezie-
hungen zwischen dem Entsende-
und dem Empfangsstaat bewirkt
an sich keine Beendigung der
zum Zeitpunkt des Abbruches
solcher Beziehungen bestehenden
Spezialmissionen.

A r t i k e l 21

Stellung des Staatsoberhauptes
und hochgestellter Persönlichkei-

ten

(1) Das Oberhaupt des Entsen-
destaates genießt als Leiter einer
Spezialmission im Empfangsstaat
und in dritten Staaten die Erleich-
terungen, Privilegien und Immu-
nitäten, die vom Völkerrecht
Staatsoberhäuptern bei offiziellen
Besuchen zugestanden werden.

(2) Der Regierungschef, der
Minister für Auswärtige Angele-
genheiten und andere Persönlich-
keiten hohen Ranges genießen,
wenn sie an einer Spezialmission
des Entsendestaates teilnehmen,
im Empfangsstaat und in dritten
Staaten zusätzlich zu den ihnen
durch dieses Übereinkommen
eingeräumten Begünstigungen
die Erleichterungen, Privilegien
und Immunitäten, die ihnen vom
Völkerrecht zugestanden werden.

A r t i k e l 22

Allgemeine Erleichterungen

Der Empfangsstaat hat der
Spezialmission die Erleichterun-
gen zu gewähren, die mit Rück-
sicht auf Art und Aufgabe der
Spezialmission zur Durchführung
ihrer Tätigkeit erforderlich sind.

A r t i k e l 23

Räumlichkeiten und Unterkünfte

Der Empfangsstaat hat die
Spezialmission auf deren Ersu-



2986 167. Stück — Ausgegeben am 17. September 1985 — Nr. 380

chen bei der Beschaffung der
erforderlichen Räumlichkeiten
sowie geeigneter Unterkünfte für
ihre Mitglieder zu unterstützen.

A r t i k e l 24

Steuerbefreiung für die Räumlich-
keiten der Spezialmission

(1) In dem mit Art und Dauer
der Aufgaben der Spezialmission
vereinbarten Maß sind der Ent-
sendestaat und die im Namen der
Mission tätigen Mitglieder der
Spezialmission hinsichtlich der
von der Spezialmission benützten
Räumlichkeiten von allen staatli-
chen, regionalen und kommuna-
len Steuern und Abgaben befreit,
soweit diese nicht als Vergütung
für bestimmte Dienstleistungen
erhoben werden.

(2) Die in diesem Artikel vor-
gesehene Steuerbefreiung gilt
nicht für Steuern und Abgaben,
die nach den Rechtsvorschriften
des Empfangsstaates von Perso-
nen zu entrichten sind, die mit
dem Entsendestaat oder mit
einem Mitglied der Spezialmis-
sion Verträge schließen.

A r t i k e l 25

Unverletzlichkeit der Räumlich-
keiten

(1) Die Räumlichkeiten, in
denen die Spezialmission gemäß
diesem Übereinkommen Aufent-
halt nimmt, sind unverletzlich.
Vertreter des Empfangsstaates
dürfen diese Räumlichkeiten nur
mit Zustimmung des Leiters der
Spezialmission oder gegebenen-
falls mit der des im Empfangs-
staat beglaubigten Chefs der stän-
digen diplomatischen Mission des
Entsendestaates betreten. Das
Vorliegen einer solchen Zustim-
mung darf bei Feuer oder einem
anderen Unglück, das die öffent-
liche Sicherheit schwer gefährdet,
vermutet werden, jedoch nur
dann, wenn es nicht möglich war,
die ausdrückliche Zustimmung
des Leiters der Spezialmission
oder gegebenenfalls des Chefs
der ständigen Mission einzuho-
len.
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(2) Der Empfangsstaat hat die
besondere Pflicht, alle geeigneten
Maßnahmen zu treffen, um die
Räumlichkeiten der Spezialmis-
sion vor jedem Eindringen und
jeder Beschädigung zu schützen
und um zu verhindern, daß der
Friede der Mission gestört oder
ihre Würde beeinträchtigt wird.

(3) Die Räumlichkeiten der
Spezialmission, ihre Einrichtung,
sonstige bei der Tätigkeit der
Spezialmission benützte Gegen-
stände sowie ihre Beförderungs-
mittel genießen Immunität von
jeder Durchsuchung, Beschlag-
nahme, Pfändung oder Vollstrek-
kung.

A r t i k e l 26

Unverletzlichkeit der Archive und
der Schriftstücke

Die Archive und die Schrift-
stücke der Spezialmission sind
jederzeit unverletzlich, wo immer
sie sich befinden. Soweit nötig,
sollen sie mit sichtbaren äußerli-
chen Kennzeichen versehen sein.

A r t i k e l 27

Bewegungsfreiheit

Vorbehaltlich seiner Gesetze
und Rechtsvorschriften über
Zonen, deren Betreten aus Grün-
den der nationalen Sicherheit ver-
boten oder geregelt ist, hat der
Empfangsstaat allen Mitgliedern
der Spezialmission die Bewe-
gungs- und Reisefreiheit in sei-
nem Hoheitsgebiet zu gewährlei-
sten, die für die Wahrnehmung
der Aufgaben der Spezialmission
notwendig ist.

A r t i k e l 28

Verkehrsfreiheit

(1) Der Empfangsstaat gestat-
tet und schützt den freien Ver-
kehr der Spezialmission für alle
amtlichen Zwecke. Die Spezial-
mission kann sich im Verkehr mit
der Regierung des Entsendestaa-
tes, seinen diplomatischen Missio-
nen, seinen konsularischen Ver-
tretungen und seinen anderen
Spezialmissionen oder mit Abtei-
lungen derselben Mission, wo
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immer sie sich befinden, aller
geeigneten Mittel, einschließlich
Kuriere und verschlüsselter
Nachrichten, bedienen. Das
Errichten und das Betreiben einer
Funksendeanlage ist der Spezial-
mission jedoch nur mit Zustim-
mung des Empfangsstaates
gestattet.

(2) Die amtliche Korrespon-
denz der Spezialmission ist
unverletzlich. Als „amtliche Kor-
respondenz" gilt die gesamte
Korrespondenz, die die Spezial-
mission und ihre Aufgaben
betrifft.

(3) Die Spezialmission ver-
wendet, soweit durchführbar, die
Nachrichtenübermittlungsein-
richtungen der ständigen diplo-
matischen Mission des Entsende-
staates einschließlich des Kurier-
gepäcks und des Kuriers.

(4) Das Kuriergepäck der Spe-
zialmission darf weder geöffnet
noch zurückgehalten werden.

(5) Die Gepäckstücke, die das
Kuriergepäck der Spezialmission
bilden, müssen äußerlich sichtbar
als solches gekennzeichnet sein;
sie dürfen nur für den amtlichen
Gebrauch der Spezialmission
bestimmte Schriftstücke oder
Gegenstände enthalten.

(6) Der Kurier der Spezialmis-
sion muß ein amtliches Schrift-
stück mit sich führen, aus dem
seine Stellung und die Anzahl der
Gepäckstücke ersichtlich sind, die
das Kuriergepäck bilden; er ist
vom Empfangsstaat bei der
Wahrnehmung seiner Aufgaben
zu schützen. Er genießt persönli-
che Unverletzlichkeit und unter-
liegt keiner Festnahme oder Haft
irgendwelcher Art.

(7) Der Entsendestaat oder die
Spezialmission kann Kuriere der
Spezialmission ad h o c ernen-
nen. Auch in diesen Fällen gilt
Absatz 6, doch finden die darin
erwähnten Immunitäten keine
Anwendung mehr, sobald der a d
h o c ernannte Kurier das ihm
anvertraute Kuriergepäck der
Spezialmission dem Empfänger
ausgehändigt hat.
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(8) Das Kuriergepäck der Spe-
zialmission kann dem Kapitän
eines Schiffes oder eines gewerb-
lichen Luftfahrzeuges anvertraut
werden, dessen Bestimmungsort
ein zugelassener Einreisehafen
bzw. -flugplatz ist. Der Kapitän
muß ein amtliches Schriftstück
mit sich führen, aus dem die
Anzahl der Gepäckstücke ersicht-
lich ist, die das Kuriergepäck bil-
den; er gilt jedoch nicht als
Kurier der Spezialmission. Die
Spezialmission kann auf Grund
einer Vereinbarung mit den
zuständigen Stellen eines ihrer
Mitglieder entsenden, um das
Kuriergepäck unmittelbar und
ungehindert vom Kapitän des
Schiffes oder Luftfahrzeuges ent-
gegenzunehmen.

A r t i k e l 29

Unverletzlichkeit der Person

Die Person der Vertreter des
Entsendestaates in der Spezial-
mission sowie der Mitglieder
ihres diplomatischen Personals ist
unverletzlich. Sie unterliegen kei-
ner Festnahme oder Haft irgend-
welcher Art. Der Empfangsstaat
behandelt sie mit gebührender
Achtung und trifft alle geeigneten
Maßnahmen, um jeden Angriff
auf ihre Person, ihre Freiheit oder
ihre Würde zu verhindern.

A r t i k e l 30

Unverletzlichkeit der privaten
Unterkunft

(1) Die private Unterkunft der
Vertreter des Entsendestaates in
der Spezialmission sowie der Mit-
glieder ihres diplomatischen Per-
sonals genießt dieselbe Unverletz-
lichkeit und denselben Schutz wie
die Räumlichkeiten der Spezial-
mission.

(2) Ihre Papiere, ihre Korre-
spondenz und — vorbehaltlich
des Artikels 31 Absatz 4 — ihr
Vermögen sind ebenfalls unver-
letzlich.
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A r t i k e l 31

Immunität von der Gerichtsbar-
keit

(1) Die Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
und die Mitglieder ihres diploma-
tischen Personals genießen
Immunität von der Strafgerichts-
barkeit des Empfangsstaates.

(2) Ferner steht ihnen Immuni-
tät auch von der Zivil- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit des Emp-
fangsstaates zu; ausgenommen
hievon sind folgende Fälle:

a) dingliche Klagen in bezug
auf privates, im Hoheitsge-
biet des Empfangsstaates
gelegenes unbewegliches
Vermögen, es sei denn, daß
die betreffende Person die-
ses im Auftrag des Entsen-
destaates für die Zwecke
der Mission innehat;

b) Klagen in Nachlaßsachen,
in denen die betreffende
Person als Testamentsvoll-
strecker, Verwalter, Erbe
oder Vermächtnisnehmer in
privater Eigenschaft und
nicht als Vertreter des Ent-
sendestaates beteiligt ist;

c) Klagen im Zusammenhang
mit einem freien Beruf oder
einer gewerblichen Tätig-
keit, die die betreffende
Person im Empfangsstaat
neben seiner amtlichen
Tätigkeit ausübt;

d) Klagen auf Schadenersatz
wegen eines Unfalles, den
ein Fahrzeug verursacht
hat, das von der betreffen-
den Person außerhalb der
amtlichen Tätigkeit benützt
worden ist.

(3) Die Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
und die Mitglieder ihres diploma-
tischen Personals sind nicht ver-
pflichtet, als Zeugen auszusagen.

(4) Gegen einen Vertreter des
Entsendestaates in der Spezial-
mission oder ein Mitglied ihres
diplomatischen Personals dürfen
Vollstreckungsmaßnahmen nur in
den im Absatz 2 Buchstaben a, b,



167. Stück — Ausgegeben am 17. September 1985 — Nr. 380 2991

c und d vorgesehenen Fällen und
nur unter der Voraussetzung
getroffen werden, daß sie durch-
führbar sind, ohne die Unverletz-
lichkeit seiner Person oder seiner
Unterkunft zu beeinträchtigen.

(5) Die Immunität der Vertre-
ter des Entsendestaates in der
Spezialmission und der Mitglie-
der ihres diplomatischen Perso-
nals von der Gerichtsbarkeit des
Empfangsstaates befreit sie nicht
von der Gerichtsbarkeit des Ent-
sendestaates.

A r t i k e l 32

Befreiung von den Gesetzen über
soziale Sicherheit

(1) Vorbehaltlich des Absat-
zes 3 sind Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
und Mitglieder ihres diplomati-
schen Personals in bezug auf ihre
für den Entsendestaat geleisteten
Dienste von den im Empfangs-
staat geltenden Vorschriften über
soziale Sicherheit befreit.

(2) Die im Absatz 1 vorgese-
hene Befreiung gilt auch für Per-
sonen, die ausschließlich in einem
privaten Beschäftigungsverhältnis
zu einem Vertreter des Entsende-
staates in der Spezialmission oder
einem Mitglied ihres diplomati-
schen Personals stehen, sofern
diese Beschäftigten

a) weder Angehörige des
Empfangsstaates noch in
demselben ständig ansässig
sind; und

b) den im Entsendestaat oder
in einem dritten Staat gel-
tenden Bestimmungen über
soziale Sicherheit unterste-
hen.

(3) Beschäftigen Vertreter des
Entsendestaates in der Spezial-
mission und Mitglieder ihres
diplomatischen Personals Perso-
nen, auf die die im Absatz 2 vor-
gesehene Befreiung nicht anzu-
wenden ist, so haben sie die Vor-
schriften über soziale Sicherheit
zu beachten, die im Empfangs-
staat für Arbeitgeber gelten.
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(4) Die in den Absätzen 1 und
2 vorgesehene Befreiung schließt
die freiwillige Beteiligung an dem
System der sozialen Sicherheit
des Empfangsstaates nicht aus,
sofern dieser eine solche Beteili-
gung zuläßt.

(5) Dieser Artikel läßt bereits
geschlossene zwei- oder mehrsei-
tige Übereinkünfte über soziale
Sicherheit unberührt und steht
dem künftigen Abschluß von
Übereinkünften dieser Art nicht
entgegen.

A r t i k e l 33

Befreiung von Steuern und
Abgaben

Die Vertreter des Entsende-
staates in der Spezialmission und
die Mitglieder ihres diplomati-
schen Personals sind von allen
staatlichen, regionalen und kom-
munalen Personal- und Realsteu-
ern und -abgaben befreit, ausge-
nommen:

a) die normalerweise im Preis
von Waren oder Dienstlei-
stungen enthaltenen indi-
rekten Steuern;

b) Steuern und sonstige Abga-
ben von privatem, im
Hoheitsgebiet des Emp-
fangsstaates gelegenem un-
beweglichem Vermögen, es
sei denn, daß die betref-
fende Person es im Auftrag
des Entsendestaates für die
Zwecke der Mission inne-
hat;

c) Erbschaftssteuern, die der
Empfangsstaat erhebt,
jedoch vorbehaltlich des
Artikels 44;

d) Steuern und sonstige Abga-
ben von privaten Einkünf-
ten, deren Quelle sich im
Empfangsstaat befindet,
sowie Vermögenssteuern
von Kapitalanlagen in
gewerblichen Unternehmen,
die im Empfangsstaat gele-
gen sind;

e) Steuern, Gebühren und son-
stige Abgaben, die als Ver-
gütung für bestimmte
Dienstleistungen erhoben
werden;
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f) Eintragungs-, Gerichts-,
Beurkundungs-, Beglaubi-
gungs-, Hypotheken- und
Stempelgebühren, jedoch
vorbehaltlich des Arti-
kels 24.

A r t i k e l 34

Befreiung von persönlichen
Dienstleistungen

Der Empfangsstaat befreit die
Vertreter des Entsendestaates in
der Spezialmission und die Mit-
glieder ihres diplomatischen Per-
sonals von allen persönlichen
Dienstleistungen, von allen
öffentlichen Dienstleistungen
jeder Art und von militärischen
Auflagen, wie zum Beispiel
Beschlagnahmen, Kontributionen
und Einquartierungen.

A r t i k e l 35

Befreiung von Zöllen und Zoll-
kontrollen

(1) Innerhalb der Grenzen sei-
ner geltenden Gesetze und ande-
ren Rechtsvorschriften gestattet
der Empfangsstaat die Einfuhr
der nachstehend genannten
Gegenstände und befreit sie von
allen Zöllen, Steuern und ähnli-
chen Abgaben, mit Ausnahme
von Gebühren für Einlagerung,
Beförderung und ähnliche
Dienstleistungen:

a) Gegenstände für den amtli-
chen Gebrauch der Spezial-
mission;

b) Gegenstände für den per-
sönlichen Gebrauch der
Vertreter des Entsendestaa-
tes in der Spezialmission
und der Mitglieder ihres
diplomatischen Personals.

(2) Die Vertreter des Entsen-
destaates in der Spezialmission
und die Mitglieder ihres diploma-
tischen Personals genießen
Befreiung von der Kontrolle ihres
persönlichen Gepäcks, sofern
nicht triftige Gründe für die Ver-
mutung vorliegen, daß es Gegen-
stände enthält, für die die im
Absatz 1 erwähnten Befreiungen
nicht gelten oder deren Ein- oder
Ausfuhr nach dem Recht des
Empfangsstaates verboten oder
durch Quarantänevorschriften
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geregelt ist. In solchen Fällen darf
die Kontrolle nur in Anwesenheit
der betreffenden Person oder
ihres ermächtigten Vertreters
stattfinden.

A r t i k e l 36

Verwaltungs- und technisches
Personal

Mitglieder des Verwaltungs-
und technischen Personals der
Spezialmission genießen die in
den Artikeln 29 bis 34 bezeichne-
ten Privilegien und Immunitäten,
jedoch sind ihre nicht in Aus-
übung ihrer dienstlichen Tätig-
keiten vorgenommenen Handlun-
gen von der im Artikel 31
Absatz 2 bezeichneten Immunität
von der Zivil- und Verwaltungs-
gerichtsbarkeit des Empfangs-
staates ausgeschlossen. Sie genie-
ßen ferner die in Artikel 35
Absatz 1 bezeichneten Privilegien
in bezug auf Gegenstände, die
zum Zeitpunkt ihrer ersten Ein-
reise in das Hoheitsgebiet des
Empfangsstaates eingeführt wer-
den.

A r t i k e l 37

Mitglieder des dienstlichen Haus-
personals

Mitglieder des dienstlichen
Hauspersonals der Spezialmission
genießen Immunität von der
Gerichtsbarkeit des Empfangs-
staates in bezug auf ihre in Aus-
übung ihrer dienstlichen Tätig-
keit vorgenommenen Handlun-
gen, Befreiung von Steuern und
sonstigen Abgaben auf ihre
Dienstbezüge sowie Befreiung
von den Gesetzen über soziale
Sicherheit gemäß Artikel 32.

A r t i k e l 38

Privates Personal

Privates Personal von Mitglie-
dern der Spezialmission genießt
Befreiung von Steuern und son-
stigen Abgaben auf die Bezüge,
die es auf Grund seines Arbeits-
verhältnisses erhält. Im übrigen
stehen ihm Privilegien und Immu-
nitäten nur in dem vom Emp-
fangsstaat zugelassenen Umfang
zu. Der Empfangsstaat darf
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jedoch seine Hoheitsgewalt über
diese Personen nur so ausüben,
daß er die Spezialmission bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben
nicht ungebührlich behindert.

A r t i k e l 39

Familienmitglieder

(1) Familienmitglieder der Ver-
treter des Entsendestaates in der
Spezialmission und der Mitglie-
der ihres diplomatischen Perso-
nals genießen, wenn sie solche
Mitglieder der Spezialmission
begleiten, die in den Artikeln 29
bis 35 bezeichneten Privilegien
und Immunitäten, unter der Vor-
aussetzung, daß sie nicht Ange-
hörige des Empfangsstaates oder
in demselben ständig ansässig
sind.

(2) Familienmitglieder des Ver-
waltungs- und technischen Perso-
nals der Spezialmission genießen,
wenn sie solche Mitglieder der
Spezialmission begleiten, die im
Artikel 36 bezeichneten Privile-
gien und Immunitäten, unter der
Voraussetzung, daß sie weder
Angehörige des Empfangsstaates
noch in demselben ständig ansäs-
sig sind.

A r t i k e l 40

Angehörige des Empfangsstaates
und dort ständig ansässige Perso-

nen

(1) Soweit der Empfangsstaat
nicht zusätzliche Privilegien und
Immunitäten gewährt, genießen
die Vertreter des Entsendestaates
in der Spezialmission und die
Mitglieder ihres diplomatischen
Personals, die Angehörige des
Empfangsstaates oder in demsel-
ben ständig ansässig sind, ledig-
lich Immunität von der Gerichts-
barkeit sowie Unverletzlichkeit in
bezug auf ihre in Ausübung ihrer
dienstlichen Tätigkeit vorgenom-
menen Amtshandlungen.

(2) Anderen Mitgliedern der
Spezialmission und privatem Per-
sonal, die Angehörige des Emp-
fangsstaates oder in demselben
ständig ansässig sind, stehen Pri-
vilegien und Immunitäten nur in
dem ihnen vom Empfangsstaat
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gewährten Umfang zu. Der Emp-
fangsstaat darf jedoch seine
Hoheitsgewalt über diese Perso-
nen nur so ausüben, daß er die
Spezialmission bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben nicht unge-
bührlich behindert.

A r t i k e l 41

Verzicht auf die Immunität

(1) Der Entsendestaat kann auf
die Immunität von der Gerichts-
barkeit, die seinen Vertretern in
der Spezialmission, den Mitglie-
dern ihres diplomatischen Perso-
nals und nach Maßgabe der Arti-
kel 36 bis 40 anderen Personen
zusteht, verzichten.

(2) Der Verzicht muß stets aus-
drücklich erklärt werden.

(3) Strengt eine der im
Absatz 1 bezeichneten Person ein
Gerichtsverfahren an, so kann sie
sich in bezug auf eine Wider-
klage, die mit der Hauptklage in
unmittelbarem Zusammenhang
steht, nicht auf die Immunität von
der Gerichtsbarkeit berufen.

(4) Der Verzicht auf die
Immunität von der Gerichtsbar-
keit in einem Zivil- oder Verwal-
tungsgerichtsverfahren gilt nicht
als Verzicht auf die Immunität
von der Urteilsvollstreckung; hie-
für ist ein besonderer Verzicht
erforderlich.

A r t i k e l 42

Durchreise durch das Hoheitsge-
biet eines dritten Staates

(1) Reist ein Vertreter des Ent-
sendestaates in der Spezialmis-
sion oder ein Mitglied ihres
diplomatischen Personals, um
seine Tätigkeit aufzunehmen
oder in den Entsendestaat
zurückzukehren; durch das
Hoheitsgebiet eines dritten Staa-
tes oder befindet er sich dort, so
hat ihm dieser Staat Unverletz-
lichkeit und alle sonstigen, für
seine sichere Durchreise oder
Rückkehr erforderlichen Immu-
nitäten zu gewähren. Das gleiche
gilt für Familienmitglieder, denen
Privilegien und Immunitäten
zustehen und die eine in diesem



167. Stück — Ausgegeben am 17. September 1985 — Nr. 380 2997

Absatz bezeichnete Person
begleiten, ohne Rücksicht darauf,
ob sie mit ihr zusammen reisen
oder die Reise allein machen, um
sich zu ihr zu begeben, oder in
ihren Heimatstaat zurückzukeh-
ren.

(2) Unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 dürfen dritte
Staaten auch die Durchreise von
Mitgliedern des Verwaltungs-
und technischen Personals oder
des dienstlichen Hauspersonals
der Spezialmission oder von
deren Familienmitgliedern durch
ihr Hoheitsgebiet nicht behin-
dern.

(3) Dritte Staaten haben in
bezug auf die amtliche Korre-
spondenz und sonstige amtliche
Mitteilungen im Durchgangsver-
kehr, einschließlich verschlüssel-
ter Nachrichten, die gleiche Frei-
heit und den gleichen Schutz zu
gewähren, die der Empfangsstaat
nach diesem Übereinkommen zu
gewähren verpflichtet ist. Den
Kurieren und dem Kuriergepäck
der Spezialmission im Durch-
gangsverkehr haben sie vorbe-
haltlich des Absatzes 4 die gleiche
Unverletzlichkeit und den glei-
chen Schutz zu gewähren, die der
Empfangsstaat nach diesem
Übereinkommen zu gewähren
verpflichtet ist.

(4) Der dritte Staat ist nur
dann gehalten, seine Verpflich-
tungen in bezug auf die im
Absatz 1, 2 und 3 bezeichneten
Personen einzuhalten, wenn er
von der Durchreise dieser Perso-
nen als Mitglieder der Spezial-
mission, Familienmitglieder oder
Kuriere entweder im Rahmen des
Antrags auf Gewährung, eines
Visums oder mittels einer Notifi-
kation im voraus in Kenntnis
gesetzt worden ist und keinen
Einwand dagegen erhoben hat.

(5) Die Verpflichtungen dritter
Staaten auf Grund der Absätze 1,
2 und 3 gelten gegenüber den in
diesen Absätzen bezeichneten
Personen sowie in bezug auf amt-
liche Mitteilungen und das
Kuriergepäck der Spezialmission
auch dann, wenn das Hoheitsge-
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biet des dritten Staates infolge
höherer Gewalt benützt wird.

A r t i k e l 43

Geltungsdauer der Privilegien
und Immunitäten

(1) Jedes Mitglied der Spezial-
mission genießt die ihm zustehen-
den Privilegien und Immunitäten
von dem Zeitpunkt an, zu dem es
in das Hoheitsgebiet des Emp-
fangsstaates einreist, um seine
Aufgaben in der Spezialmission
zu erfüllen, oder, wenn es sich
bereits in diesem Hoheitsgebiet
befindet, von dem Zeitpunkt an,
zu dem seine Ernennung dem
Ministerium für Auswärtige
Angelegenheiten oder einer ande-
ren, in gegenseitigem Einverneh-
men bestimmten Behörde des
Empfangsstaates notifiziert wird.

(2) Wenn die Aufgaben eines
Mitgliedes der Spezialmission
beendet sind, erlöschen seine Pri-
vilegien und Immunitäten norma-
lerweise im Zeitpunkt seiner Aus-
reise aus dem Hoheitsgebiet des
Empfangsstaates oder aber des
Ablaufs einer hiefür gewährten
angemessenen Frist; sie bleiben
jedoch bis zu diesem Zeitpunkt
bestehen, und zwar auch im Falle
eines bewaffneten Konflikts. In
bezug auf die von einem solchen
Mitglied in Ausübung seiner
dienstlichen Tätigkeit vorgenom-
menen Handlungen bleibt jedoch
die Immunität auch weiterhin
bestehen.

(3) Stirbt ein Mitglied der Spe-
zialmission, so genießen seine
Familienmitglieder bis zum
Ablauf einer angemessenen Frist
für ihre Ausreise aus dem
Hoheitsgebiet des Empfangsstaa-
tes weiterhin die ihnen zustehen-
den Privilegien und Immunitäten.

A r t i k e l 44

Vermögen eines Mitgliedes der
Spezialmission oder eines seiner
Familienmitglieder im Fall des

Ablebens
(1) Stirbt ein Mitglied der Spe-

zialmission oder ein dieses beglei-
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tendes Familienmitglied und war
der Verstorbene weder Angehöri-
ger des Empfangsstaates noch in
demselben ständig ansässig, so
hat der Empfangsstaat die Aus-
fuhr des beweglichen Vermögens
des Verstorbenen zu gestatten,
mit Ausnahme von im Inland
erworbenen Vermögensgegen-
ständen, deren Ausfuhr zum Zeit-
punkt des Todesfalles verboten
war.

(2) Von beweglichem Vermö-
gen, das sich nur deshalb im
Empfangsstaat befindet, weil sich
der Verstorbene als Mitglied der
Spezialmission oder als Familien-
mitglied eines solchen in diesem
Staat aufhielt, dürfen keine Erb-
schaftssteuern erhoben werden.

A r t i k e l 45

Erleichterungen bei Verlassen des
Hoheitsgebietes des Empfangs-
staates und beim Abtransport der

Archive der Spezialmission

(1) Auch im Fall eines bewaff-
neten Konflikts gewährt der
Empfangsstaat Personen, die Pri-
vilegien und Immunitäten genie-
ßen und nicht seine Angehörigen
sind, sowie ihren Familienmitglie-
dern, ungeachtet ihrer Staatsan-
gehörigkeit, die erforderlichen
Erleichterungen, um es ihnen zu
ermöglichen, sein Hoheitsgebiet
so bald wie möglich zu verlassen.
Besonders stellt er ihnen im
Bedarfsfall die benötigten Beför-
derungsmittel für sie selbst und
ihre Vermögensgegenstände zur
Verfügung.

(2) Der Empfangsstaat gewährt
dem Entsendestaat die erforderli-
chen Erleichterungen für den
Abtransport der Archive der Spe-
zialmission aus dem Hoheitsge-
biet des Empfangsstaates.

A r t i k e l 46

Folgen der Beendigung der Tätig-
keit einer Spezialmission

(1) Ist die Tätigkeit einer Spe-
zialmission beendet, so achtet
und schützt der Empfangsstaat
die Räumlichkeiten der Spezial-
mission, solange sie für sie
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bestimmt sind, ebenso wie das
Vermögen und die • Archive der
Spezialmission. Der Entsende-
staat muß das Vermögen und die
Archive innerhalb einer angemes-
senen Frist wegschaffen.

(2) Bestehen zwischen dem
Entsendestaat und dem
Empfangsstaat keine diplomati-
schen oder konsularischen Bezie-
hungen oder werden sie abgebro-
chen und ist die Tätigkeit der
Spezialmission beendet, so kann
der Entsendestaat auch im Fall
eines bewaffneten Konflikts
einem dem Empfangsstaat geneh-
men dritten Staat die Obhut über
das Vermögen und die Archive
der Spezialmission übertragen.

A r t i k e l 47

Beachtung der Gesetze und Vor-
schriften des Empfangsstaates und
Benützung der Räumlichkeiten

der Spezialmission

(1) Alle Personen, die Privile-
gien und Immunitäten auf Grund
dieses Übereinkommens genie-
ßen, sind unbeschadet derselben
verpflichtet, die Gesetze und
anderen Rechtsvorschriften des
Empfangsstaates zu beachten. Sie
sind ferner verpflichtet, sich nicht
in dessen innere Angelegenheiten
einzumischen.

(2) Die Räumlichkeiten der
Spezialmission dürfen nicht in
einer Weise benützt werden, die
unvereinbar ist mit den Aufgaben
der Spezialmission, wie sie in die-
sem Übereinkommen, in anderen
Regeln des allgemeinen Völker-
rechts oder in besonderen, zwi-
schen dem Entsendestaat und
dem Empfangsstaat in Kraft
befindlichen Übereinkünften nie-
dergelegt sind.

A r t i k e l 48

Freiberufliche oder gewerbliche
Tätigkeit

Die Vertreter des Entsende-
staates in der Spezialmission und
die Mitglieder ihres diplomati-
schen Personals dürfen im Emp-
fangsstaat keinen freien Beruf
und keine gewerbliche Tätigkeit
ausüben, die auf persönlichen
Gewinn gerichtet sind.
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A r t i k e l 49

Unterlassung von Diskriminierun-
gen

(1) Bei der Anwendung der
Bestimmungen dieses Überein-
kommens ist jede diskriminie-
rende Behandlung von Staaten zu
unterlassen.

(2) Es gilt jedoch nicht als Dis-
kriminierung

a) wenn der Empfangsstaat
eine Bestimmung dieses
Übereinkommens deshalb
einschränkend anwendet,
weil sie im Entsendestaat
auf seine eigene Spezialmis-
sion einschränkend ange-
wandt wird;

b) wenn Staaten untereinander
auf Grund von Gewohnheit
oder Vereinbarung das Aus-
maß der ihren Spezialmis-
sionen gewährten Erleichte-
rungen, Privilegien und
Immunitäten ändern, ob-
wohl eine solche Änderung
mit anderen Staaten nicht
vereinbart worden ist; diese
Änderung muß mit Ziel und
Zweck dieses Übereinkom-
mens vereinbar sein und
darf dritte Staaten im
Genuß ihrer Rechte sowie
in der Erfüllung ihrer
Pflichten nicht beeinträchti-
gen.

A r t i k e l 50

Unterzeichnung

Dieses Übereinkommen liegt
für alle Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, ihrer Spezialor-
ganisationen oder der Internatio-
nalen Atomenergie-Organisation,
für die Vertragsstaaten des Sta-
tuts des Internationalen Gerichts-
hofes und für jeden anderen
Staat, den die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen ein-
lädt, Vertragspartei des Überein-
kommens zu werden, zur Unter-
zeichnung bis zum 31. Dezember
1970 am Sitz der Vereinten
Nationen in New York auf.
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A r t i k e l 51

Ratifikation

Dieses Übereinkommen bedarf
der Ratifizierung. Die Ratifika-
tionsurkunden sind beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen zu hinterlegen.

A r t i k e l 52

Beitritt

Dieses Übereinkommen liegt
zum Beitritt für jeden Staat auf,
der einer der im Artikel 50
bezeichneten Kategorien ange-
hört. Die Beitrittsurkunden sind
beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen zu hinterlegen.

A r t i k e l 53

Inkrafttreten

(1) Dieses Übereinkommen
tritt am dreißigsten Tag nach
Hinterlegung der zweiundzwan-
zigsten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen in
Kraft.

(2) Für jeden Staat, der nach
Hinterlegung der zweiundzwan-
zigsten Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde das Übereinkom-
men ratifiziert oder ihm beitritt,
tritt das Übereinkommen am
dreißigsten Tag nach Hinterle-
gung seiner Ratifikations- oder
Beitrittsurkunde in Kraft.

A r t i k e l 54

Notifikationen des Depositärs

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen notifiziert allen
Staaten, die einer der im Arti-
kel 50 bezeichneten Kategorien
angehören

a) die Unterzeichnungen die-
ses Übereinkommens und
die Hinterlegung der Ratifi-
kations- oder Beitrittsur-
kunden nach Artikeln 50,
51 und 52;

b) den Tag, an dem dieses
Übereinkommen nach Arti-
kel 53 in Kraft tritt.
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A r t i k e l 55

Authentischer Wortlaut

Die Urschrift dieses Überein-
kommens, dessen chinesischer,
englischer, französischer, russi-
scher und spanischer Wortlaut
gleichermaßen authentisch ist, ist
beim Generalsekretär der Verein-
ten Nationen zu hinterlegen; die-
ser hat allen Staaten, die einer der
im Artikel 50 bezeichneten Kate-
gorien angehören, beglaubigte
Abschriften zu übermitteln.

ZU URKUND DESSEN
haben die unterzeichneten, von
ihren Regierungen hiezu gehörig
Bevollmächtigten dieses Überein-
kommen unterschrieben, das am
16. Dezember 1969 in New York
zur Unterzeichnung aufgelegt
worden ist.

FAKULTATIVPROTO-
KOLL ÜBER DIE OBLIGA-
TORISCHE BEILEGUNG

VON STREITIGKEITEN

Die Vertragsstaaten dieses Pro-
tokolls und des Übereinkommens
über Spezialmissionen, im folgen-
den als „Übereinkommen"
bezeichnet, das am 8. Dezember
1969 von der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen
angenommen worden ist,

von dem Wunsch geleitet, zur
Regelung aller sie betreffenden
Streitigkeiten über die Auslegung
oder Anwendung des Überein-
kommens die obligatorische
Gerichtsbarkeit des Internationa-
len Gerichtshofes in Anspruch zu
nehmen, sofern die Parteien sich
nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist über eine andere Form
der Beilegung geeinigt haben,

sind wie folgt übereingekom-
men:

A r t i k e l I

Streitigkeiten über die Ausle-
gung oder Anwendung des Über-
einkommens unterliegen der obli-
gatorischen Gerichtsbarkeit des
Internationalen Gerichtshofes
und können diesem daher durch
schriftliche Klage einer Streitpar-
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tei unterbreitet werden, die Ver-
tragspartei dieses Protokolls ist.

A r t i k e l II

Binnen zwei Monaten, nach-
dem eine Partei der anderen noti-
fiziert hat, daß nach ihrer Auffas-
sung eine Streitigkeit vorliegt,
können die Parteien übereinkom-
men, diese nicht dem Internatio-
nalen Gerichtshof, sondern einem
Schiedsgericht zu unterbreiten.
Nach Ablauf der genannten Frist
kann jede der Parteien die Strei-
tigkeit im Klageweg dem
Gerichtshof schriftlich unterbrei-
ten.

A r t i k e l III

(1) Innerhalb derselben Frist
von zwei Monaten können die
Parteien vereinbaren, vor An-
rufung des Internationalen
Gerichtshofes ein Vergleichsver-
fahren einzuleiten.

(2) Die Vergleichskommission
hat binnen fünf Monaten nach
ihrer Einsetzung ihre Empfehlun-
gen abzugeben. Nehmen die
Streitparteien diese Empfehlun-
gen nicht binnen zwei Monaten
nach ihrer Abgabe an, so kann
jede der Parteien die Streitigkeit
im Klageweg dem Gerichtshof
schriftlich unterbreiten.

A r t i k e l IV

Dieses Protokoll liegt für alle
Staaten, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden, bis
zum 31. Dezember 1970 am Sitz
der Vereinten Nationen in New
York zur Unterzeichnung auf.

A r t i k e l V

Dieses Protokoll bedarf der
Ratifizierung. Die Ratifikations-
urkunden sind beim Generalse-
kretär der Vereinten Nationen zu
hinterlegen.

A r t i k e l VI

Dieses Protokoll liegt zum Bei-
tritt für alle Staaten auf, die Ver-
tragsparteien des Übereinkom-
mens werden. Die Beitrittsurkun-
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den sind beim Generalsekretär
der Vereinten Nationen zu hin-
terlegen.

A r t i k e l VII

(1) Dieses Protokoll tritt an
demselben Tag wie das Überein-
kommen oder aber am dreißig-
sten Tage nach dem Zeitpunkt
der Hinterlegung der zweiten
Ratifikations- oder Beitrittsur-
kunde zum Protokoll beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen in Kraft, je nach dem, wel-
cher Tag später liegt.

(2) Für jeden Staat, der dieses
Protokoll nach seinem gemäß
Absatz 1 erfolgten Inkrafttreten
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es
am dreißigsten Tag nach Hinter-
legung der eigenen Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde in Kraft.

A r t i k e l VIII

Der Generalsekretär der Ver-
einten Nationen notifiziert allen
Staaten, die Vertragsparteien des
Übereinkommens werden,

a) die Unterzeichnungen die-
ses Protokolls und die Hin-
terlegung der Ratifikations-
oder Beitrittsurkunden nach
den Artikeln IV, V und VI;

b) den Tag des Inkrafttretens
dieses Protokolls nach dem
Artikel VII.

A r t i k e l IX

Die Urschrift dieses Protokolls,
dessen chinesischer, englischer,
französischer, russischer und spa-
nischer Wortlaut gleichermaßen
authentisch ist, wird beim Gene-
ralsekretär der Vereinten Natio-
nen hinterlegt, der allen in Arti-
kel IV bezeichneten Staaten
beglaubigte Abschriften desselben
übermittelt.

ZU URKUND DESSEN
haben die unterzeichneten, von
ihren Regierungen hiezu gehörig
Bevollmächtigten dieses Proto-
koll unterschrieben, das am



3006 167. Stück — Ausgegeben am 17. September 1985 — Nr. 380

16. Dezember 1969 in New York
zur Unterzeichnung aufgelegt
worden ist.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Beitrittsur-
kunde wurde am 22. August 1978 hinterlegt; das Übereinkommen tritt nach seinem Artikel 53 Absatz 1 für
Österreich am 21. Juni 1985 in Kraft. Das Fakultativprotokoll tritt nach seinem Artikel VII Absatz 1 für
Österreich ebenfalls am 21. Juni 1985 in Kraft.

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben folgende weitere Staaten ihre
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen bis zum 22. Mai 1985 hinterlegt:

Argentinien, Chile, Fidschi, Indonesien, Iran, Jugoslawien, Demokratische Volksrepublik Korea,
Kuba, Liechtenstein, Mexico, Paraguay, Philippinen, Polen, Rwanda, Schweiz, Seychellen, Tonga, Tsche-
choslowakei, Tunesien, Uruguay und Zypern.

Folgende Staaten haben ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde zum Fakultativprotokoll hinterlegt:
Iran, Jugoslawien, Liechtenstein, Paraguay, Philippinen, Schweiz, Seychellen, Uruguay und Zypern.

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen haben nachstehende Staaten folgende
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

KUBA:

Vorbehalt:

Die Revolutionäre Regierung der Republik Kuba legt ausdrücklich Vorbehalt ein hinsichtlich des
dritten Satzes von Artikel 5 Absatz 1 des Übereinkommens und anerkennt daher nicht die Vermutung der
Zustimmung zum Betreten der Räumlichkeiten der Spezialmission aus irgendeinem der in diesem Absatz
genannten Gründe oder irgendwelchen sonstigen Gründen.

Erklärung:

Die Revolutionäre Regierung der Republik Kuba erachtet die Bestimmungen der Artikel 50 und 52
des Übereinkommens für ihrer Natur nach diskriminierend, da sie, während das Übereinkommen Angele-
genheiten behandelt, die die Interessen aller Staaten betreffen, einer Anzahl von Staaten das Recht ver-
wehren, das Übereinkommen zu unterzeichnen und ihm beizutreten, was dem Grundsatz der souveränen
Gleichheit der Staaten widerspricht.

TSCHECHOSLOWAKEI:

Erklärung:

„ . . . die Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik ist der Auffassung, daß die
Artikel 50 und 52 des Übereinkommens in Widerspruch stehen zum völkerrechtlichen Grundsatz der sou-
veränen Gleichheit der Staaten und dem Recht aller Staaten, Mitglieder internationaler multilateraler Ver-
träge über Angelegenheiten allgemeinen Interesses zu werden."

Sinowatz


